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Das „Wachvergehen“ und die Haft

Der Prozess vor dem Marinegericht, die Verurteilung und die Unter-
suchungshaft haben Raymund, der sich sonst immer so selbstbewusst 
und stark gegeben hat, völlig gebrochen. Nur noch das Wort der Eltern 
soll für sein weiteres Leben „die eine Richtschnur“ sein. Er „will und 
muss“ es nur durch sie schaffen. 

Bei der Suche nach den Gerichtsunterlagen wurde mir im Jahre 
1998 vom Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg mitgeteilt, dass über 
Raymund Hagemeyer keine Militärgerichts-Akten vorhanden sind. 
Von der „Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten 
Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht“ 
(WAST) wurden mir aber zwei Karteikarten zugeschickt, von denen die 
eine Eintragungen über seine Verurteilung enthält. 

Die Entpfl ichtung als Berufssoldat ist auf der Rückseite der Kartei-
karte mit dem 25.5.1944 ausgesprochen.

Hiernach ist der Bootsmaat/Unteroffi zier Raymund Hagemeyer, geb. 
2.12.1920, von dem F.d.U. [Führer der Unterseeboote] Ost in Kiel am 
16.5.1944 zu 10 Monaten Gefängnis und Rangverlust wegen Wach-
verfehlung i. F. [im Felde] verurteilt worden. Das Urteil wurde mit 
dem 25.5.1944 rechtskräftig. Die U[ntersuchungs]haft seit Urteils-


